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Die 10 Thesen zur Lehrstellenproblematik
Auch diesen Sommer werden einige Tausend Jugendliche keine Lehrstelle antreten können. Sie werden in eine Warteschlange (Übergangsjahr, Brückenangebot, 10. Schuljahr) abgedrängt. In dieser Warteschlange befinden sich heute schon rund 22'000 Jugendliche. Zu Recht stellen sich die Partner der Berufsbildung (Bund, Kantone, Organisationen der Arbeitswelt), aber auch die sensibilisierten Bewohner/innen unseres Landes die Frage, was zur Verbesserung der Situation unternommen werden kann und muss. Die Meinung von Travail.Suisse zu diesem Themenbereich sei hier in zehn Thesen kurz zusammengefasst.
1. Bildung entscheidet heute weitgehend über den Zugang zum Arbeitsmarkt und über die Teilhabe an den Gütern unserer Gesellschaft. Auch wenn in der Schweiz kein einforderbares Recht auf Bildung besteht, so steht doch fest: Jugendliche, die wegen einem Mangel an Lehrstellen keinen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen können, werden aufgrund vorenthaltener Bildung gesellschaftlich und wirtschaftlich diskriminiert. Es besteht daher die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Pflicht, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einen Abschluss auf der Sekundarstufe II zu erreichen.
2. Um diese Pflicht nur einigermassen erfüllen zu können, braucht es in der Schweiz in den nächsten zwei Jahren noch einmal einen Schub von mindestens 10'000 neu geschaffenen Lehrstellen. 
3. Der Bund und das Parlament haben in den letzten zehn Jahren verschiedenste Instrumente zur Schaffung von Lehrstellen
 entwickelt, dies im Anschluss an die Lehrstellenkrise Mitte der neunziger Jahre. Mit Hilfe dieser Instrumente konnten in den letzten Jahren über 20'000 neue Lehrstellen geschaffen werden. Gegenwärtig geht es vor allem darum, diese Instrumente noch gezielter und bewusster einzusetzen, und weniger darum, neue Instrumente zu entwickeln. 

4. Das erfolgreichste Instrument, um innerhalb nützlicher Frist neue Lehrstellen zu schaffen, ist dasjenige des Lehrstellenförderers. Die Kantone sind aufgerufen, dieses Instrument noch intensiver einzusetzen und die dafür beim Bund vorgesehenen Gelder abzuholen. Das gleiche gilt für die Branchenverbände. 
5. Hingegen sind alle Versuche, Lehrstellen über finanzielle Anreize zu schaffen, abzulehnen. Erfahrungen zeigen, dass auf diesem Weg keine neuen Lehrstellen entstehen, für den Staat aber Ausgaben anfallen, die er nicht mehr rückgängig machen kann, ohne die aktuellen Lehrbetriebe zu verärgern und Lehrstellen zu gefährden. 
6. Auf längere Frist gesehen steckt in der Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes BBG das Potenzial für ein modernes Berufsbildungssystem und neue Lehrstellen. Allerdings nur, wenn der Bund und die Kantone den Berufsbildungsbereich nicht finanziell stutzen, sondern eher ausbauen. Treten sie auf die Sparbremse, werden die Neuerungen in der Berufsbildung abgewürgt, womit die ganze Reform gefährdet wird. 
7. Bei der Erarbeitung und der Einführung neuer Bildungsverordnungen ist wichtig, dass die inhaltlichen und organisatorischen Anpassungen ans Heute und Morgen vorgenommen werden. Das Kosten-/Nutzenverhältnis für die Betriebe muss bei der Erarbeitung der Verordnungen konsequent im Auge behalten werden. Ebenso sind die verschiedenen Bedürfnisse und Möglichkeiten der unterschiedliche Betriebe (Klein-, Mittel-, Grossbetriebe) vermehrt zu beachten.
8. Das duale Berufsbildungssystem existiert nur, wenn sich die Betriebe dafür engagieren. Gegen 190’000 Lehrstellen bieten die Unternehmen gegenwärtig an. Das ist viel und trotzdem zu wenig. Travail.Suisse bedauert, dass sich die Wirtschaft gegenwärtig vor allem über die vermeintliche Bürokratie aufregt, die mangelnde Vorbildung der Lehrstellensuchenden beklagt und auf die Kosten der Lehrlingsausbildung hinweist. Auch wenn diese Probleme punktuell bestehen, so zeichnen sie letztlich doch ein schiefes Bild von der Berufsbildung als Ganzes. Die grosse Mehrheit der Lehrlinge ist engagiert, insgesamt zahlt sich die Lehrlingsausbildung aus und die Bürokratie wurde in den letzten Jahren konsequent auf ein Minimum abgebaut. Gegenwärtig braucht es eine Wirtschaft, welche zu verstärktem Engagement aufruft, die geschaffenen Instrumente ausnutzt, Berufsbildungsfonds aufbaut und Projekte zur Verbesserung der Lehrstellensituation mit Hilfe der Bundesgelder durchführt. Von den Grossbetrieben, inklusive Bund und Kantone, ist zu fordern, dass auf 100 Angestellte mindestens drei Lehrlinge ausgebildet werden. Die Lehrlingszahlen sind im Geschäftsbericht zu veröffentlichen. 
9. Ein besonderes Augenmerk ist den ausländischen Jugendlichen zu schenken. Sie leiden am meisten unter dem Lehrstellenmangel. 2004 fanden 83 Prozent der Schweizer/innen auf Lehrstellensuche eine Stelle; bei den Ausländer/innen waren es dagegen nur 56 Prozent. Die Eidgenössische Berufsbildungskommission ist aufgerufen, in diesem Bereich Projekte anzustossen. 
10. Auch Travail.Suisse und die angeschlossenen Verbände müssen noch vermehrt tätig werden. Sie müssen ihre Kontaktpersonen zu den Betrieben (Zentralsekretä/innen, Regionalsekretär/innen, Arbeitnehmervertretungen) im Hinblick auf die Lehrstellenförderung besser ausbilden und ihr Wissen im Bereich der Ausländerintegration für den Berufsbildungsbereich gezielter nutzbar machen.
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
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� Erwähnt seien hier folgende Instrumente: Lehrstellenförderer, Brückenangebote, neue Kompetenzen für den Bundesrat (Art. 13 BBG), Innovationsfonds (Art. 54/55 BBG), Berufsbildungsfonds (Art. 60 BBG), Lehrstellenbarometer, Tag der Berufsbildung, Vignette Ausbildungsbetrieb, Umbau der Anlehre in den Berufsattest, Aufbau einer Bildungsforschung, Schaffung von Ausbildungsverbünden, Ausbau der Beratung und Begleitung von Lehrabbrecher/innen.





